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! Binleitung 

Die Einflußnahme auf die Organisation der Agrarvermarktung ist nur 
ein Instrument im reichhaltigen Instrumentarium staatlichen Han
delns im Bereich der Agrarvermarktung 1). Es ist freilich ein In
strument, dessen Anwendung und Ausgestaltung im besonderen Maße 
von den jeweiligen politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen abhängen. In heutigen Industriestaaten hat sich 
die Agrarvermarktung fortentwickelt zu differenzierten arbeitstei
ligen Vermarktungsprozessen. Immer mehr Funktionen wurden aus dem 
landwirtschaftlichen Betrieb, aber auch aus dem Verbraucherhaus
halt verlagert zu Handel und Idustrie, wo sie mit hoher Speziali
sierung wahrgenommen werden. Die wachsende Differenzierung der 
Vermarktungsp'rozesse und die starke gegenseitige Abhingigkeit der 
Marktpartner im Agribusiness (BESeH, 3, S. 347 ff.) führen oft zu 
Problemen der Information, der Abstimmung und des Interessenaus
gleichs, deren Lösung durch staatliche Organisationshilfe erleich
tert werden kann. Soweit ersichtlich nehmen alle Industriestaaten 
in irgendeiner Form Einfluß auf die Organisation der Agrarvermark
tung; sein möglicher Nutzen ist im Grundsatz nicht umstritten. Die 
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nachstehenden Feststellungen müssen sich auf einige Aspekte einer 
vielschichtigen Problematik beschränken; sie orientiert sich vor
rangig an Beispielen aus dem Bereich der Europäischen Gemein
schaft. 

~ Ziele und Motivationen 

Mit der Einflußnahme auf die Organisation der Agrarvermarktung be
zwecken Industrieländer in der Regel: 

- die Effektivität der arbeitsteiligen Vermarktung durch Abstim
mung zwischen den Marktpartnern hinsichtlich" Menge, Zeitpunkt, 
Qualität und Aufmachung von Angebot und Nachfrage zu steigern, 

- die gemeinsame Durchführung von Aufgaben, die im gemeinsamen In
teresse zahlreicher Marktteilnehmer liegen, zu fördern, 

- Wettbewerbsnachteile der Erzeugerstufe auszugleichen, die diese 
insbesonde~e wegen ihrer polypolistischen Strukur gegenüber oli
gopolistisch strukturierten nachg~lagerten Stufen haben kann, 

- und/oder marktordnerische Ziele im engeren Sinne wie die Regu
lierung von Mengen und Preisen zu erreichen CGOEMAN, VON GRUBEN, 
SOTZECK, 5, S. 284 ff.; GROSSKOPF, ALTER, 7, S. 220 ff.). 

Obwohl Eingriffe im Bereich der Organisation fast immer mit Vor
teilen aller Marktstufen begründet werden, lassen die getroffenen 
Regelungen vermuten, daß oft mit Vorrang Erzeugerinteressen ver
folgt werden 2). Aus der Sicht des Staates kann ein Eingriff im 
Bereich der Organisation der Vermarktung gegenüber anderen geeig
neten marktpolitischen Instrumenten vorzuziehen sein, weil er sich 
besonders gut als Hilfe zur Selbsthilfe der Wirtschaft ausgestal
ten lißt und weil der Staat seine unmittelbare verantwortung be
grenzt halten kann 3). Soweit die Einflußnahme mit finanziellen 
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Mitteln erfolgt, kann der Mitteleinsatz zeitlich befristet und 

degressiv ausgestaltet werden. Die Schaffung günstiger Rahmenbe
dingungen, z.B. durch Wettbewerbsprivilegien, aber auch die Betei
ligung von Organisationen an der Marktverwaltung und der Einsatz 

von Zwangsmitteln ist grundsätzlich ohne Aufwand an Haushaltsmit
teln möglich. Der Einsatz von Zwangsmitteln zur Förderung der Or
ganisation ist zudem in den meisten Ländern politisch leichter 
durchzusetzen als bei anderen Maßnahmen: Der Staat knüpft häufig 
an den Willen eines großen Teils der Betroffenen an~ 
mittel richtet sich nur gegen eine Minderheit, die aus 
der Mehrheit auf deren Kosten den Markt stört .>. 

das Zwangs
der Sicht 

Für die Mitgliedsstaaten der EG kann noch eine andere Motivation 
hinzukommen. Denn die Organisation der Agrarvermarktung gilt viel
fach als Reservat mitgliedstaatlicher Zuständigkeit im Rahmen der 
sonst vergemeinschafteten Agrarmarktpolitik, in dem nationale 
agrarpolitische Ziele zulässigerweise oder unbemerkt oder mit gu
ter Aussicht auf eine Ausnahmeregelung in Brüssel verfolgt werden 

kann 5>. 

1 Pormen 

Die staatliche Einflußnahme auf die Organisation der Agrarvermark
tung hat vielfältige Formen. Die häufigsten Formen sind in der 

folgenden Ubersicht mit Beispielen aufgeführt: 
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TYPISCHE FORMEN STAATLICHER EINFLUSSNAHME AUF DIE 

ORGANISATION DER AGRARVERMARKTUNG 

I. ['hn(' Anwendun[' von ZW81lgSt;.! t te In 

1. FiI,811:::ielle FörderullG 

a) der' Orranisat.ioll 
_ ,;t.artbeihilfen 

- ltivestitionsbeihilfen 

b) des einzelnen Betellii'ten 

2. Schaffun...: besonderer fahl',enbedill["ungen 

.. Eect,tsforr.1rei-:elun,:en 

- t':ettbewerbspriviler,ien 

- Steuerprivile€:iell 

3. P.eteiligunp an der staatlichen (:arkt
verwal tun!"" 

- 8et.eiliruIH~ er. staat!. Entscheidungen 

- Uberlassen von FörderutlGs:-.ttteln zur 
Vertellung oder Eewirtschaft)ung 

- Obertraeuflß von hOheitliChed , Auf~aben 

Il. liit Anwendllnr: von Zwan[s;r:itteln 

,. Erhebung VOll Zwanf:sbeiträgen zur 
F'inai~zit.;r':r!:' vo:: absatzl".:Z,C ellen 
"':a;='l~abl'.en . 

2. Rer.elunr:- von Vertragsbedinr;un~en 

3. Ar.ord:1unt oder UntersarUnf" von Vertrags
beziehun:'"el~ 

4. Ausdehnung der Regeluncer, privater 
Orr.;aLis8tiol1ell auf Außenseiter 

5. Anordnur.t von Zwan.o:st:.itgliedschaft 

Erzeucert:ell.e in sc haften und -orcanisationen; 
InterventionsfOllds nach der GIlD Obst und 
Gel:.üse 

Erzeurerren,einsChaften und -ori..,8tlisationen 

vertikale lfltecration nach HStrG und va 
355/'1;'; Art. 6 des franz. Orientierungs
r.esetzes von 1960 

Genossense haftsceset ze 

§ 100 m~Bi ~ 11 NStrGj Art. 42 EWGVj va 26/62 

Steuerverc.Unsti.!.~ungen tOr Genossenschafter. 

t-larktverbände nach den deutschen ~larkt
ordlLunrsgesetzen 

Erzeugereeli,einschaftelJ naCrt der G~jO Hopfen 

Interver,tionsbefugnisse der Erzeuger
ol'barli~ationell I,at,;t! EG-Recht. 

Absatzfonds I Stabllislerungsfonds \~ein I 
britische Boards; 8merlkanische I"larketine 
Orders i niederländische Produktschaften -

britische Boards 

britiscbes Milk r·larketinl: Board 

Allger..einverbindlichkeit nach französischei;, 
ReCht; Allgel'.einverblndlichkeit nach Art. 7 
CIlO Fische j geplante AllEell.einverbindlichkeit 
im Rahmen der Cr-10 Obst und Geu.Usej 
ü:'.erikaui:Jcbe j·;arketing Orders 

niederländisct,e Produktschaftenj lio..Jtsche 
Forst be trie bsverbände 
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! Probleme und Grenzen 

4.1 Aulenseiterproblem 

Das Problem störender AUlenseiter, die die vorteile organisierter 
Vermarktung in Anspruch nehmen, ohne eventuelle Nachteile und Ko
sten mitzutragen, stellt sich vor allem bei auf freiwilliger 
Grundlage geschaffenen Organisationen. Oft erfolgt eine staatliche 
Einflulnahme Uberhaupt nur, um dieses Problem zumindest soweit in 
Grenzen zu halten, dal agrarpolitisch erwUnschte Zielsetzungen 
nicht durch Aulenseiter vereitelt werden. Auch bei Einsatz von 
Zwangsmitteln ist das AUlenseiterproblem in der Praxis heute oft 
nicht befriedigend zu lösen, weil der interregionale Wettbewerb 
aus rechtlichen oder pOlitischen Gründen nicht ausreichend beeiR
flult werden kann 6). Für den Bereich der EG folgt daraus, dal 
durch mitgliedstaatliche Einflulnahme auf die Organisation der 
Agrarvermarktung nationale marktordnerische Ziele, wie die Steue
rung von Mengen und preisen, grundsätzlich nicht mehr erfolgreich 
verfolgt werden können 7). 

4.2 . Gefabr aunehmender Einflulnahme 

Organisationsformen, die mit finanzieller Förderung entstanden 
sind, können bei deren Beendigung ihre Attraktivität und Effizienz 
verlieren. Der Staat mul dann eine zunächst als Starthilfe ange
legte Einflulnahme auf Dauer beibehalten und noch verstärken, um 
den Bestand einer Organf.sationsform zu sichern. In vielen In
dustriellndern lassen sich Beispiele dafür finden, dal aus einem 
Startdarlehen ein verlorener einmaliger Zuschul oder auch eine 
Dauerförderung wurde. Wegen des wachsenden Bedarfs an Haushalts-
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mitteln liegt die Versuchung nahe, die finanzielle Förderung durch 
zunehmenden Einsatz von Zwangsmitteln abzulösen. Die Schaffung der 
britischen Marketing Boards ist hierfür ein Beispiel aus der Ver
gangenheit (JOHANNSEN, S. 286.). Auch der derzeitige Versuch, die 
Organisation der französischen Agrarvermarktung durch erleichterte 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung interprofessioneller Abkommen, 
durch Zwangskartelle (falls interprofessionelle Abkommen auf frei
williger Grundlage nicht zustande kommen), durch Schaffung natio
naler Marktämter und durch die angestrebte Anerkennung der Allge
meinverbindlichkeit als Instrument der gemeinsamen Marktordnungen 
weiter zu stärken, geht in diese Richtung (BENETIERE, 1, S. 22) 
8) • 

4.3 Verfassunqsrechtliche und ordnunqspolitische Grenzen 

Die Möglichkeit des Staates, die Organisation der Agrarvermarktung 
zu beeinflussen, sind in der Bundesrepublik Deutschland aus ver
fassungsrechtlichen und ordnungspolitischen Gründen enger als in 
den meisten anderen Industrieländern. Das gilt insbesondere für 
den Einsatz von Zwangsmitteln. Wichtige verfassungsrechtliche 
Schranken bilden Art. 12 (Freiheit der Berufsausübung), Art. 14 
(Eigentumsgarantie) und Art. 9 (sog. negative vereinigungsfrei
heit) 9). Auch innerhalb der rechtlichen Grenzen ist die Neigung, 
mit staatlichen Mitteln auf die Organisation der Agrarvermarktung 
Einfluß zu nehmen, in Deutschland deutlich geringer als in den 
meisten anderen Industrieländern, was nicht zuletzt als fortwir
kende Reaktion auf die Zeit des Reichsnährstandes zu erklären ist. 
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4.4 Gemeinschaftsrechtliche Grenzen für mitgliedstaatliche Ein
fluSnahme 

4.4.1 Gemeinschaftsrecht 

In der EG ist der mitgliedstaatliche Handlungsspielraum zur Ein

fluSnahme auf die Oranisation der Agrarvermarktung durch das Ge

meinschaftsrecht relativ beg~enzt. So ist das AuSenseiterproblem 
bei nationalen Regelungen selbst mit Zwangsmitteln oft nicht be

friedigend zu lösen. Denn wegen der Vorschriften über den freien 

Warenverkehr können nationale Regelungen zwar die Marktbeteiligten 

des jeweiligen Mitgliedstaates einbeziehen, grundsätzlich aber 

nicht die Anbieter aus anderen Mitgliedstaaten, die also störende 

AuSenseiter bleiben. 

Auch die Möglichkeit, daS berufsständische Organisationen Zwangs
beiträge erheben, mit denen die eigene Agrarvermarktung gestaltet 

und gefördert wird, ist durch das Gemeinschaftsrecht heute stark 

eingeschränkt: Die Verwendung der aufkommenden Mittel unterliegt 
grundsätzlich den Beihilfevorschriften des EWG-Vertrages, die den 

Zielen der nationalen berufsständischen Organisationen oft entge

genstehen. Nach der jüngsten Rechtsprechung kann bereits die Ver
wendung der Mittel für Werbezwecke unzulässig sein 10). 
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4.4.2 Gemeinschaftswirklichkeit 

Allerdings ist die Beeinflussung der Organisation - anders als un

mittelbare Eingriffe des Staates in die Agrarvermarktung - oft we

nig transparent für die anderen Mitgliedstaaten und für die Ge

meinschaftsorgane; ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb und ihre 

rechtliche Zu1ässigkeit sind relativ schwer zu beurteilen 11). 

Eine schnelle und verläßliche Bewertung setzt nicht nur die genaue 

Kenntnis der staatlichen Einflußnahme, sondern auch der Besonder

heit der jeweiligen Organisation und der für sie geltenden Rahmen

bedingungen voraus; die Verwaltungen der anderen Mitgliedstaaten 

und die Gemeinschaftsorgane sind hier oft überfordert. Gerade auf 

schnelle und verläßliche Bewertung kommt es aber an. Denn staat

liche Einflußnahme auf die Organisation der Agrarvermarktung kann 

erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsverhältnisse in der Ge

meinschaft und auf den innergemeinschaftlichen Warenverkehr haben, 

und deshalb muß sichergestellt sein, daß sie sich in den Grenzen 

des Gemeinschaftsrechts hält. Das aber ist in der Praxis schwierig 

12). Im übrigen können Mitgliedstaaten durch zu weitgehende Ziel

setzung in Zugzwang geraten oder sich auch bewußt in Zugzwang set

zen, die Effizienz der von ihnen beeinf1ußten Organisation gegen 

störende EG-vorschriften und gegen Einfuhren abzusichern. Der 

gleichgerichtete Druck von Regierung und mit staatlicher Hilfe or

ganisiertem Berufsstand erleichtert die ,Durchsetzung nationaler 

Sonderregelungen in Brüssel, die - wie z.B. die Sonderregelungen 

für das britische Milk Marketing Board 13) - wiederum willkommene 

Präzedenzfälle für Sonderwünsche anderer Mitgliedstaaten werden 

können. 
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4.5 Grenzen gemeinschaftlicher Einflu8nahme 

Da in der EG die Möglichkeiten rechtlich zulässiger und politisch 
erw.ünschter nationaler Einflu8nahme in diesem Bereich begrenzt 
sind, hat die EG-Kommission folgerichtig versucht, den Verlust an 
nationalem Handlungsspielraum durch Gemeinschaftsregelungen zu 
kompensieren 14). Ihre weitgehende Vorstellung, durch Einflu8nahme 
auf die Agrarvermarktung marktordnerische Ziele zu erreichen, ha
ben sich jedoch bislang kaum verwirklichen lassen. 15). Mehr Er
folg hatte sie bei dem Versuch, im Interesse der Verbesserung der 
Vermarktungseffizienz und der MarktsteIlung der Erzeuger auf die 
Vermarktungsorganisation Einflu8 zu nehmen 16). 

Es ist nicht auszuschlie8en, da8 der Einflu8 der Gemeinschaft auf 
die Organisation der Agrarvermarktung in absehbarer Zeit spürbar 
zunimmt. Dabei dürfte es sich aber wohl nicht um die Verwirkli

chung der früheren Uberlegungen mit marktordnerischen Zielsetzun
gen und die gesamte Gemeinschaft erfassenden Regelungen handeln. 
Die meisten Mitgliedstaaten wfirden sich derartigen Regelungen ver
mutlich widersetzen. Die produktions-und Absatzbedingungen sind in 
den Regionen der Gemeinschaft, insbesondere einer Gemeinschaft der 
12, als Folge natürlicher Bedingungen und gewachsener Strukturen 
zu unterschiedlich, als da8 eine wesentlich stärkere zentrale Ein
flu8nahme in diesem Bereich wünschenswert wäre. Eher ist zu erwar

ten, da8 die Kommission und einzelne Mitgliedstaaten mit der Aner
kennung nationaler Allgemeinverbindlichkeitserklirungen als In
strument der gemeinsamen Agrarpolitik Einflu8 nehmen möchten auf 
die Organisation der Agrarvermarktung 17). Manches spricht dafür, 
da8 es sich dabei weniger um eine wirkliche gemeinschaftliche Ein
flu8nahme handeln würde als um die gemeinschaftliche Tolerierung 
nationaler Sonder regelungen. 

Zu erwarten ist auch, da8 die Gemeinschaft ihre Anstrengungen 
verstärkt, mit EAGFL-Mitteln die Marktstruktur punktuell in ein
zelnen Regionen zu verbessern. Dabei dfirften agrarpolitische Ziel
setzungen zunehmend von integrationspolitischen (insbesondere An-
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gleichung der Lebensverhältnisse, Finanztransfer, Abbau von wi

derständen gegen die EG-Erweiterung) überlagert werden 18). 

~ Beispiele für neue Entwicklungen 

5.1 Französisches Gesetz über die Errichtung landwirtschaftli

cher Marktämter und über die Organisation der Märkte 

Von den derzeitigen Initiativen der EG-Mitgliedstaaten, mit staat

lichen Mitteln auf die Organisation der Agrarvermarktung Einfluß 

zu nehmen, verdient das französische "Gesetz über die Errichtung 

landwirtschaftlicher Marktämter und über die Organisation der 

Märkte" 19) besonderes Interesse. 

1. Das mit hohem politischen Anspruch verfolgte Gesetzesvorhaben 

hat im wesentlichen die Errichtung von Marktämtern für die wich

tigsten Produktbereiche 20) zum Ziel. Erklärte Vorbilder dieser 

Ämter sind das 1936 errichtete französische Office du 

niederländischen Produktschaften, das britische Milk 

Ble, die 

Marketing 

Board (einschließlich der hierfür durchgesetzten Sonder regelungen 

im Gemeinschaftsrecht) und die dänischen Genossenschaften im Be

reich Vieh und Fleisch. Die Ämter sollen - neben Aufgaben bei der 

nationalen Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik insbeson

dere die Kooperation auf und zwischen allen Marktstufen fördern 

und beeinflussen. Dazu können sie von Erzeugern, Händlern und Ver

arbeitern alle "für die Kenntnis der Erzeugung und des Marktes so

wie zur Erstellung von Importplänen erforderlichen Informationen" 

verlangen (Art. 10). Sie können in gewissem Umfang Einfluß nehmen 

auf Erzeugergemeinschaften, interprofessionelle Organisationen und 

Agrarwirtschaftsausschüsse, für deren Beschlüsse sie auch die All

gemeinverbindlichkeit beahtragen können (Art. 8 und 9). Regionale 

öffentliche Einrichtungen dürfen Regelungen nur mit Zustimmung des 
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zuständigen Marktamtes treffen (Art. 12). Die Tätigkeit der Ämter 

wird in erster Linie durch Zuschüsse staatlicher Stellen finan

ziert; daneben können von den Marktpartnern parafiskalische Abga

ben erhoben werden (Art. 4). Im Vorstand der Ämter sollen Erzeu

ger, Verarbeiter, Vermarkter, Arbeitnehmer, Verbraucher und der 

Staat vertreten sein; die Gruppe der Erzeuger, Verarbeiter und 

Vermarkter sollen die Mehrheit bilden, innerhalb dieser Gruppe 

wiederum soll den Erzeugern eine Mehrheit garantiert werden. (Art. 

5). Die Ämter werden zentral für ganz Frankreich errichtet; für 

eine oder mehrere Regionen können regionale Vertretungen gebildet 

werden (Art. 6). 

Die Einrichtung von Marktämtern ist nicht so neuartig, wie es auf 

den ersten Blick erscheint. Ähnliche Einrichtungen, auch unter der 

jetzt vorgesehenen Rechtsreform der etablissements publics a ca

ractere industriel et commercial", bestehen bereits z.B. in den 

Bereichen ~etreide (ONIC), Vieh und Fleisch (ONIBEV) und Wein 

(ONIVIT); während das ONIC als "Amt" bestehen bleiben wird, sollen 

ONIBEV und ONIVIT durch neue, auf der Grundlage dieses Gesetzes 

gebildete Ämter ersetzt oder zumindest ergänzt werden. Im Ver

gleich zu den sehr weitgehenden und anspruchsvollen Aufgaben und 

Zielen, die das Gesetz den Marktämtern setzt (Art. 1 3), sind 

die vom Gesetz den Ämtern zuerkannten Befugnisse recht bescheiden. 

2. Das Gesetz bringt weitere Regelungen für die Organisation der 

Vermarktung, ohne daß diese im unmittelbaren Zusammenhang mit der 

Bildung der Marktämter stehen. So wird der Betrieb von Märkten 

grundsätzlich 21) von einer staatlichen Genehmigung, für die be

stimmte voraussetzungen vorliegen müssen 22), abhängig gemacht 

(Art. 14). Generell 23) soll der französische Erzeuger künftig 

verpflichtet sein, bei jedem Verkauf eine Rechnung zu erstellen 

(Art. 13). Erwähnenswert ist weiterhin, daß für anerkannte Erzeu

gergemeinschaften eine Pflichtmitgliedschaft im zuständigen Agrar

wirtschaftsausschuß angeordnet wird (Art. 27), wodurch die 

Möglichkeit zur Einflußnahme auf die Erzeugergemeinschaften und 

deren Mitglieder verbessert werden soll. 
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Im Bereich ~O~b~s~t~-=u~n~d~~G~e~m=u=··=s~e darf die erste Vermarktung 

grundsätzlich 24) nur noch über anerkannte Erzeugergemeinschaften 

oder über anerkannte Märkte erfolgen; der Direktabsatz des Erzeu

gers an den Großhandel soll kontrolliert, der an den Einzelhandel 

und an Verbraucher kann geografisch und mengenmäßig beschränkt 

werden (Art. 15). Vor der Erstvermarktung von Wein und anderen Re

benerzeugnissen muß der beabsichtigte Vertrag grundsätzlich 25) 

dem Marktamt vorgelegt werden (Art. 22). Außerdem muß Wein vor der 

Vermarktung anerkannte Lager durchlaufen (Art. 23). 

3. Trotz aller Widerstände des Berufsstands ist das Gesetzesvorha

ben ohne größere Änderungen durchgesetzt worden. Es macht das 

fortbestehende französische Bestreben deutlich, die Organisation 

der Vermarktung durch verstärkte staatliche Einflußnahme entschei

dend zu verbessern und zu einer Art nationaler Marktorganisation 

mit Angebotslenkung und preisbeeinflußung auszubauen. Ob diese 

weitgehende Zielsetzung erreicht wird, muß abgewartet werden. Die 

Auswirkungen der Gesetze, die in den letzten Jahren mit demselben 

Anspruch erlassen wurden 26), veranlassen zu einer zurückhaltenden 

Beurteilung; die Umstände, die die von der Regierung angestrebte 

Wirkung dieser Gesetze weitgehend verhindert haben 27), Organisa

tionen,; Einfuhr aus EG-Ländern; sind heute kaum günstiger. In je

dem Fall muß freilich damit gerechnet werden, daß es zu mehr admi

nistrativen Eingriffen in die französische Agrarvermarktung kommt 

und daß alle EG- und GATT-rechtlichen Möglichkeiten zur Kontrolle 

und Abwehr störender Einfuhren ausgeschöpft werden sollen. Die 

durch das Gesetz getroffenen oder ermöglichten Regelungen verbes

sern hierfür die Voraussetzungen; die derzeitigen französischen 

Interventionen und Regelungen auch außerhalb des Agrarbereichs 28) 

sprechen dafür, daß sie genutzt werden. 

Für die Partner Frankreichs in der EG wird es vor allem darauf an

kommen, daß sich die Durchführung des noch sehr ausfüllungs

bedürftigen Gesetzes im Rahmen des Gemeinschaftsrechts hält und 

daß das Gesetz nicht zu maßgeschneiderten wettbewerbsverzerrenden 

Sonderregelungen auf EG-Ebene führt. 
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5.2 Gr6ndunq zentraler Marketingeinrichtunqen in Gro8britannien 
und Frankreich 

Die von der britischen Regierung geplante zentrale Agrarmarktein
richtung -Food from Britain- soll im wesentlichen die Aufgabe ha
ben, die Aktivitäten der heute bestehenden mehr als 30, meist pro
duktbezogenen Einrichtungen zu koordinieren. Sie soll in den er
sten Jahren erhebliche, allerdings degressiv ausgestaltete Zuwen
dungen aus dem Staatshaushalt erhalten. Ihren Verwaltungsapparat 
und einen Teil ihrer Aufgaben wird sie von dem 1976 gegründeten 
Cetral Council for Agricultural and Horticultural Cooperation 
CCCAHC) übernehmen, der aufgelöst wird. Im Verwaltungsrat sollen 
die Erzeugervertreter in der Mehrheit sein. Erklärte Vorbilder der 
geplanten Einrichtung sind der deutsche Absatzfonds und die CMA 
sowie die französische zentrale Absatzförderungsgesellschaft SO
PEXA. 

Gerade ihre zentrale Absatzförderung will auch die französische 
Regierung zur Zeit neu organisieren, wobei man sich ebenfalls auf 
das deutsche vorbild beruft. Ziele der Neuregelung sind die 
stärkere Zentralisierung der französischen Absatzförderung und die 
Verlagerung der Finanzierung von Haushaltsmitteln, die bei der so
PEXA bis zu 75 % ausmachen, auf berufsständische Abgaben. Die ge
setzlichen Grundlagen für einen französischen Absatzfonds wurden 
im Orientierungsgesetz von 1980 gelegt. Das Vorhaben wird von der 
neuen Regierung weiter verfolgt. Es kommt aber nur zögernd voran. 
Schwierigkeiten dürfte die Regelung des Verhältnisses der geplan
ten Marketingeinrichtung zu den bestehenden produktspezifischen 
Organisationen, von denen die Finanzierung weitgehend abhängen 
soll, und den geplanten Marktämtern machen. 
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~ Bestrebungen zur Bildung eines Kartoffelförderungsfonds in 

Deutschland 

Die deutsche Kartoffelwirtschaft hat den Entwurf eines "Kartof

felförderungsgesetzes" erarbeitet, der demnächst als Initiativent

wurf im Bundestag eingebracht werden soll 29). Er zielt insbeson

dere auf die Errichtung eines öffentlich-rechtlichen Bundesmarkt

verbandes mit wichtigen Aufgaben zur Verbesserung der Kartoffel

vermarktung. Die Tätigkeit des Verbandes soll durch Flächenangaben 

finanziert werden. Weitere Eingriffsbefugnisse sind nicht vorgese

hen; dem Verband wGrden fGr die Wahrnehmung seiner Aufgaben .lso 

nur finanzielle Anreize zur VerfGgung stehen. 

Die Initiative der deutschen Kartoffelwirtschaft zeigt das Inter

esse aller Marktpartner, mit einer staatlich abgesicherten Organi

sation die Vermarktung zu verbessern. Bemerkenswert ist die Be

reitschaft der Erzeuger, die Tätigkeit der Organisation voll durch 

Abgaben zu finanzieren. Der Entwurf spricht fGr eine nGchterne 

Einschätzung der rechtlichen und politischen Grenzen fGr die 

staatliche Einflußnahme: Eingriffsbefugnisse des Bundesmarktver

bandes sowie Regelungen, die mit dem EG-Recht kollidieren, werden 

nicht vorgesehen 30). Bei eventuellen Stabilisierungsmaßnahmen 

stellt sich das Problem der Außenseiter aus anderen EG-Staaten. 

5.4 Allqemeinverbindlichkeitserklärunq auf EG-Ebene 

1. In der GMO Fische ist die Möglichkeit, die BeschlGsse von Er

zeugerorganisationen auf AUßenseiter auszudehnen, bereits seit 

1976 vorgesehen 31), ohne jedoch bislang Bedeutung erlangt zu ha

ben. Auf französisches Betreiben hin wurden deshalb kGrzlich 

DurchfGhrungsbestimmungen 32) erlassen. Danach kann nunmehr ein 

Mitgliedstaat Regelungen seiner Erzeugerorganisation Gber Qua

lität, Größe, Gewicht und Aufmachung der Erzeugnisse, Probeentnah

men, Verpackung und Kennzeichnung, Bedingungen fGr die Erstver

marktung und über die Einhaltung des gemein~chaftlichen Rücknah-
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mepreises für Außenseiter verbindlich machen. 

Anders als diese Regelung hat der Vorschlag für die Allgemeinver
bindlichkeit im Bereich Obst und Gemüse in Brüssel eine intensive 
Diskussion ausgelöst. Auch er geht auf französische Bestrebungen 
zurück. Er wird in Zusammenhang mit der bevorstehenden Süderweite
rung gestellt, was seine Realisierungschancen erheblich verbes
sert. 

Von den Regelungen, die nach der Vorstellung der Kommission allge

meinverbindlich gemacht werden können, haben folgende für die Ver
marktung besondere Bedeutung: 

- Verpflichtung zur Bekanntgabe von Erntemengen und Beständen; 

- Festlegung des Beginns der Ernte und der Staffelung der Vermark-
tung; 

- Festlegung der Lagerkapazitäten; 
- Festlegung von Qualitätsanforderungen, Angebotsform, Verpackung, 

Etikettierung und Ursprungskennzeichen; 
- Verbot, unterhalb des Rücknahmepreises zu vermarkten. 

Die AUßenseiter sollen an den Kosten der Erzeugerorganisation be
teiligt werden, die durch die genannten Maßnahmen oder durch Ver
kaufswerbung entstehen. Andererseits hätten die Außenseiter An
spruch auf finanziellen Ausgleich aus Gemeinschaftsmitteln, wenn 
sie ihre Ware nicht absetzten dürfen. Die Allgemeinverbindlichkeit 

könnte vom jeweiligen Mitgliedstaat ausgesprochen werden. Die Kom
mission soll ein Recht zur Beanstandung und Aufhebung haben. 

2. Das Bestreben, die Allgemeinverbindlichkeit angesichts der be
vorstehenden Süderweiterung der Gemeinschaft im politisch beson
ders sensiblen Produktbereich Obst und Gemüse als Instrument der 
gemeinsamen Agrarpolitik einzuführen, ist aus französischer Inter
essenlage heraus verständlich. Denn die rein nationalen Regelungen 
der 1962 in Frankreich eingeführten 33) Allgemeinverbindlichkeit 
waren nicht sehr erfolgreich. Von den Organisationen der Agrarver-
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marktung wurden nur wenige Anträge auf Allgemeinverbindlichkeit 

gestellt. Zudem bezogen sich die meisten Anträge auf produktmäßig, 

regional und zeitlich eng begrenzte Regelungen. Die Ursachen für 

den geringen Erfolg sind leicht auszumachen: Das Ziel, die Effi

zienz der französischen Agrarvermarktung zu steigern, war im 

Grundsatz auch ohne Allgmeinverbindlichkeit zu erreichen; aus der 

Sicht der leistungsfähigsten Agrarvermarkter sogar besser, denn 

ihr Wettbewerbsvorsprung vor anderen französischen Vermarktern 

wäre durch die Allgemeinverbindlichkeit gefährdet worden. Dagegen 

waren marktordnerische Zielsetzungen wie die Regulierung von Men

gen und Preisen auch mit der Allgemeinverbindlichkeit als einer 

rein nationalen Regelung letztlich nicht erreichbar. Meist ließ 

sich innerhalb des Berufsstands die erforderliche Mehrheit nicht 

erzielen, da die Produktions- und Absatzbedingungen schon regional 

zu unterschiedlich sind. Vor allem aber ließ und läßt sich bisher 

aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen mit der Allgemeinverbindlich

keit das AUßenseiterproblem allenfalls national lösen. Die Anbie

ter aus den anderen Mitgliedstaaten bleiben potentielle störende 

Außenseiter. Sie können den Erfolg der staatlichen Einflußnahme 

vereiteln oder sogar die eigentlichen Nutznießer der Bindung ihrer 

Konkurrenten werden. 

Wenn deshalb die Allgemeinverbindlichkeitserklärung erst einmal 

für gewisse Regelungen im Bereich Obst und Gemüse als Instrument 

der gemeinsamen Agrarpolitik eingeführt werden sollte, spricht 

vieles dafür, daß Frankreich anschließend auf die Gemeinschaftsor

gane einwirken wird, dieses Instrument durch großzügige Ausnahmen 

von den als zu eng empfundenen Gemeinschaftsregeln effizient wer

den zu lassen und auch für andere Warenbereiche anwendbar zu ma

chen. 

Obwohl kein Mitgliedstaat von der Möglichkeit der Allgemeinver

bindlichkeit Gebrauch machen muß und einzelne Mitgliedstaaten be

reits zu erkennen gegeben haben, daß sie sie nicht nutzen werden 

34), ist die beabsichtigte Regelung für alle Mitgliedstaaten von 

großer Bedeutung. Insbesondere muß die Gefahr der Marktabschottung 

gesehen werden. Denn wenn es einem Mitgliedstaat durch Allgemein-
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verbindlichkeitserklärungen auch gelingen sollte, das Au8ensei
terproblem zu lösen, so bleiben nach derzeitigem Gemeinschafts
recht doch die Anbieter aus den anderen Mitgliedstaaten störende 

AU8enseiter, die aus der Bindung ihrer Wettbewerber noch vorteile 
ziehen können. Für einen Mitgliedstaat, der mit der Allgemeinver
bindlichkeitserklärung künftig ein Instrument der gemeinsamen 
Agrarpolitik einsetzt, dessen Anwendung im konkreten Fall von der 
Kommission gebilligt wird, dürfte das nur schwer zu akzeptieren 
sein - noch schwerer aber wohl für seine Wirtschaft, der durch 
diese Allgemeinverbindlichkeitserklärung Verpflichtungen, 

Beschränkungen und Kosten auferlegt wurden. 
Die zu befürchtende Marktabschottung kann faktisch erfolgen, wenn 
sich Druck der Wirtschaft in Ausschreitungen gegen die als störend 
empfundenen Einfuhren aus anderen EG-Staaten entlädt; für einen 
Mitgliedstaat, der die Allgemeinverbindlichkeit erklärt hat, kann 
es schwierig sein, hiergegen erfolgreich vorzugehen. Die jüngst 
gegen spanische Einfuhren von Obst und Gemüse und gegen italie
nische Weineinfuhren gerichteten Aktionen verstärken diese 
Befürchtung 35). Möglich ist auch, da8 die EG-Organe, nachdem eine 

nationale Allgemeinverbindlichkeit erst einmal von der Kommission 
gebilligt wurde, sich veranla8t sehen, diese gegen störende Ein
fuhren rechtlich, d.h. durch ma8geschneiderte Ausnahmeregelungen, 
abzusichern. Im Ergebnis käme es zu Wettbewerbsverzerrungen, Han
deIshemmnissen und teilweiser AU8erkraftsetzung von EG-Recht zu
gunsten einzelner Mitgliedstaaten 36). Wenn ein Mitgliedstaat, wie 
die Bundesrepublik Deutschland, die Allgemeinverbindlichkeit als 
Instrument der Einflu8nahme auf die Organisation der Agrarvermark
tung nicht anwenden kann oder will, wird es um so mehr darauf an
kommen, diesen Gefahren entschieden zu begegnen. 
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Anmerkungen: 

1) Seine Abgrenzung von anderen Instrumenten staatlicher Inter
vention ist fließend. Im folgenden wird abgestellt auf die ge
zielte staatliche Beeinflussung der Organisation der an der 
Vermarktung Beteiligten, wie etwa auf die horizontale und ver
tikale Kooperation. Nicht behandelt werden sollen agrarpoli
tische Maßnahmen, die primär auf andere Ziele gerichtet sind, 
sowie die Teilnahme des Staates an der Agrarvermarktung durch 
eigene Einrichtungen, wie etwa durch staatliche Interventions
stellen, auch wenn davon erhebliche Rückwirkungen auf die Or
ganisation der Agrarvermarktung ausgehen können. 

2) Ein Indiz hierfür können z.B. staatlich angeordnete Erzeuger
mehrheiten bei der Willensbildung einer Organisation sein. 
Vgl. für die erzeuger nahen Ansatzpunkte der deutschen 
Marktstrukturpolitik REINICKE, 16, S. 30 ff. und 193 f.~ für 
die amerikanischen Marketing Orders JESSE, JOHNSON, 11, S. 1. 
BORCHERT, 3, S. 32. SCMITT, 17, S. 247. 

3) So ist erklärtes Ziel der französischen und britischen Vorha
ben, nach deutschem Vorbild zentrale Einrichtungen der wirt
schaft zur Absatzförderung zu schaffen (dazu im folgenden s. 
5.2), sich für diesen Bereich stärker aus der finanziellen 
Verantwortung zurückzuziehen. 

4) Anschaulich der Bericht der Kommission für Produktion und Han
del an die französische Nationalversammlung über den Entwurf 
des Marktämtergesetzes, BENETIERE, 1, S. 101: Danach steht der 
"überwältigenden Mehrheit" organisationswilliger Landwirte 
eine Minderheit weniger Störer gegenüber, die "unter dem Vor
wand sakrosankter Prinzipien der individuellen Freiheit für 
sich das Recht des Fuchses zur Anwesenheit im Hühnerhof in An
spruch nehmen". 

5) BENETIERE, 1, S. 48 ff., wo im Anschluß an die Darlegung der 
engen gemeinschaftsrechtlichen Grenzen für nationale marktpo
litische Aktivitäten ausgeführt wird, daß "indirekte" Maßnah
men noch zulässig seien und für den Bereich der Organisation 
der Vermarktung in Brüssel schon manche Ausnahme zugunsten na
tionaler Regelungen geschaffen worden sei. 

6) Vgl. z. B. SCHMITT, 17, S. 253. 

7) Hieraus erklärt sich z.B. die heutige Aufgabenkonzentration 
der niederländischen Produktschaften auf die Absatz- und For
schungsförderung sowie die Rationalisierung der Vermarktung, 
vgl. BORCHERT, 2, S. 171 ff •• Zum deutschen Mastgeflügel-Sta
bilisierungsfonds WOLFRAM, HANTELMANN, 19, S. 312 ff. Für 
die amerikanischen Marketing Order bei Obst und Gemüse sind 
nach JESSE , JOHNSON, 11, S. 44 f. für die Jahre 1959 1979 
trotz weitgehender Ziele und Regelungen keine Auswirkungen auf 
Höhe und Stabilität der Preise nachweisbar. Skeptisch für die 
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Preisstützung durch Milk Marketing Orders MACAVOY, 14, S. ~39 
ff., und MASSON, MASSON, HARRIS, 15, S. 188 ff. 

8) Für die USA ist z.B. auf Bestrebungen zu verweisen, regionale 
Marketing Orders für andere Regionen verbindlich machen zu 
können, BORCHERT, 3, S. 86. 

9) Vgl. z.B. Bundesverfassungsgericht BVerfGE Bd. 33, S. 125 ff.; 
GOETZ, ~INKLER, 7, S. 127 ff.; JOHANNSEN, 12, S. 247 ff. 

10) EuGH, Urteil in der Rechtssache 249/81 ("Buy Irish") vom 
24.11.1982 (noch nicht veröffentlicht). Zum Absatzfonds vgl. 
Urteil in der Rechtssache 78/76 vom 22.03.1977, Sammlung Band 
1/1977, S. 595 ff. 

11) Das französische "Orientierungsgesetz für die Land- und 
Ernährungswirtschaft" vom 04.07.1980 sieht beispielsweise die 
Möglichkeit vor, daß Beschlüsse von interprofessionellen Orga
nisationen allgemeinverbindlich sind, wenn die zuständige 
Behörde nicht fristgerecht widerspricht. Solche "stillschwei
genden- Regelungen sind EG-rechtlich noch schwerer zu beurtei
len, als es Allgemeinverbindlichkeitserklärungen ohnehin sind. 
Vgl. HEYNEN, 10, S. 90. 

12) Die Tatsache, daß staatliche Eingriffe in die Organisation der 
Vermarktung hinsichtlich ihrer wirklichen Ziele und ihrer vor
aussichtlichen Auswirkungen wenig transparent sind, ist mit 
ursächlich dafür, daß solche Eingriffe bei anderen Staaten so 
oft das Bedürfnis zur "Nachrüstung" hervorrufen. 

13) Zu diesen Sonderregelungen und zu dem kürzlich wegen des Milk 
Marketing Boards eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren 
Antwort der EG-Kommission auf die Anfrage des Abgeordneten 
Thareau, Abl. C 275/13 vom 18.10.1982. 

14) Memorandum zur Reform der Landwirtschaft in der ~G (Brüssel 
1968), S. 67 ff. 

15) Vgl. aber die in einigen Marktordnungen vorgesehene Beteili
gung von Erzeugerorganisationen an der Marktverwaltung. 

U) ~o z.B. durch die VO Nr. 17/64, Abl. Nr. 34 vom 27.02.1964, S. 
586, und die VO (E~G) Nr. 355/77, Abl. Nr. L 51/1 vom 
23.02.1977. 

17) Dazu im folgenden unter 5.4. 

18) Vgl. z.B. SEEBOHM, 18, S. 189 ff., und HAUSMANN, 8, S. 280 ff. 

19) Loi No 82-847 du 6 octobre 1982 relative a la creation dof
fice dintervention dans le secteur agricole et a lorganisa
tion des marches. Journal officiel vom 07.10.1982, S. 2979 ff. 

20) Vorrangig wird die Errichtung der Xmter für die Bereiche Obst 
und Gemüse, Wein sowie Vieh und Fleisch betrieben. 
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21) Gilt nicht für Einzelhandelsmirkte. 

22) Insbesondere das Vorhandensein von Einrichtungen zur Erfassung 
der Mengen, Qualitäten und Preise. 

23) Gilt nicht für den Direktabsatz an den Verbraucher. 

24) Eine Ausnahme gilt für den Absatz an Verarbeiter, wenn geneh
migte Vertragsmuster eingehalten werden. 

25) Gilt nicht für Wein der Kategorie Appellation dOrigine. 

26) Insbesondere das Marktorientierungsgesetz vom 10.07.1975 und 
das Orientierungsgesetz vom 04.07.1980. Vgl. BESeH, 2, S. 360 
ff.J EISELE, 4, S. 89 ff.J HEYNEN, 10, S. 88 ff. 

27) Geringe Homogenität der französischen Produktions- und Absatz
bedingungenJ Interessengegensätze in und zwischen den einzel
nen MarktstufenJ Schwierigkeiten der Koordinierung' bestehender 
und neuer, zentraler und produktspezifischer, nationaler und 
regionaler Organisationen; Einfuhr aus EG-LindernJ EG-Regelun
gen, 

28) Z.B. die kürzlich durch Dekret geschaffene "Beratende Kommis
sion für den Internationalen Handeln (Decret portant creation 
dune commission consultative du commerce international, Jour
nal Officiel vom 04.08.1982, S. 2492). Sie soll auf Antrag der 
Wirtschaft entscheiden, ob Einfuhren fQr die französische 
Wirtschaft einen drohenden Schaden bewirken können. Für diese 
Regelung beruft sich die französische Regierung auf amerika
nische, kanadische und australische Vorbilder. 

29) Noch nicht veröffentlicht. Zum Inhalt des Entwurfs HEIM, 9, S. 
14 ff. Hierzu auch "Ernihrungswirtschaft" 1982, Heft 7/8, S. 
32. 

30) Die Verwendung des Abgabeaufkommens würde grundsätzlich nicht 
den EG-Beihilfevorschriften unterliegen, solange noch keine 
Kartoffelmarktordnung geschaffen istJ vgl. Art. 42 ENG-Ver
trag. 

31) Art. 7 der VO (EWG) 100/76, Abl. L 20/1 vom 28.01.1976. Neu
gefaSt durch Art. 7 der VO (ENG) Nr. 3796/81, Abl. L 379/1 vom 
3l.l2.l5?5'5X5,50615J555555 

32) VO (ENG) Nr. 1772, Abl. L 197/1 vom 06.07.1982. 

33) Ergänzungsgesetz vom 08.08.1962 (Loi No. 62-933 complementaire 
a la Loi dorientation agricole, Journal Officiel vom 
08.08.1962) 

34) Obwohl das deutsche Recht die Allgemeinverbindlichkeit von Ta
rifverträgen kennt (vgl. dazu.BundesverfassungsgeriCht BVerfGE 
Bd. 44, S. 322 ff.), sind die deutschen M6glichkeiten, dieses 
Instrument im Bereich der Agrarvermarktung einzusetzen, vor 
allem aus den genannten verfassungsrechtlichen und ordnungspo-



126 

litischen Gründen begrenzter als die anderer Mitgliedstaaten. 

35) Vgl. z.B. KRAUSE, 13, S. 10. 

36) Vgl. BENETIERE, 1, S. 55, der aus der gemeinschaftlichen Lega
lisierung des britischen Milk Marketing Boards die generelle 
Folgerung zieht: nUn dispositif national derogatoire aux reg
les communes dorganisation des marches peut donc etre auto
rise dans la mesure ou il permet de realiser des economies 
budgetaires et dorienter convenablement la production. n 
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